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Vetos» das Land!
In unsrer Heimat sind die Fahnen.
Ist deutscher Lieder Klang verpönt,
Und alles , was die großen Ahnen.
Was wir geschaffen, wird verhöhnt.

< Wohl hundert Treue Md erschlage«.
Nuf fremdes Wort , durch Bruders Hand —
Laßt uns als Helden >ie beklagen :
Die sielen für ein deutsches Land.
Und find viel taufend auch Vertrieben,
Tie Treue ist kein leerer Wahn.
Zu Unsrer Heimat , unsrer lieben,
Führt sie uns auf des Rechtes Bahn.
Nie lassen wir dies Recht zerbrechen,
Der freien Zukunft Unterpfand,
Und Millionen Treue sprechen
Mm Schicksalstag:

Deutsch ist das Land!

Jermy M«d
geuamrt die „schwedische Nachtigall".

Von Oberstadtsekretär Z . Sehr.
Am 6. Oktober dieses Jahres jahrte sich der hundertste

Geburtstag von Zenny Lind,  der berühmten Sängerin,
genannt die „schwedische Nachtigall " . Die große Künstlerin
befand sich im Zahre 1849 in Bad Ems zur Kur und hat
am 25. August desselben Jahres im hiesigen Kursa .rl mit
großem Erfolge gesungen . Jenny Lind dürfte daher noch
alten Emsern in Erinnerung sein.

Zenny Lind war ihr Künstlername , eigentlich hieß
sie Johanna Maria;  sie wurde am 6. Oktober 1829 in
Stockholm als Tochter eines Buchhalters geboren . Nach
den Zeugnissen der Zeitgenossen wird Zennh Lind die
vollendetste Gesangeskunst nachzerühmt . Sie war aber auch
eine große Wohltäterin und ihr Opfersinn war beispiellos.
Don dem reichen Ertrage ihrer Kunst hat sie für Wohl¬
tätigkeitszwecke in ihrer Heimat und in anderen Ländern
viele Hunderttausende geopfert . Auch bei uns hat sich ore
große Künstlerin ein bleibendes Denkmal gesetzt, nicht aus
Erz oder Stern , sondern für ewige Zeiten in den Herzender
Emser durch eine Stiftung , die sie selbst „Zenn -Lind - Stls-
tuna " bezeichnet hat .' Bon welch edlem Geist die Künstlerin
beseelt war , zeigen die Bestimmungen in der Stiftungs-
nrkunde . Hören wir , was . sie selbst dazu sagt:

, Ẑch habe am 25. ds . Mts . in dem Concert gesungen
um mit der Einnahme den hiesigen Armen für diesen Winter
«ine Unterstützung zu verschaffen . Ich wollte die ganze Ein¬
nahme unter die Armen verteilt haben , da diese aber stärker
geworden ist, als ich im Voraus sehen konnte , so habe ich
über die Verwendung dieser Summe den Rat mehrerer
hiesiger Herren vernommen und ordne nun Kraft der mir
vorbehaltenen Dispositionsbesugnis folgendes an:

1. Die Concert -Einnahme , welche der Herr Hausver¬
walter Haßlacher zu besorgen die Güte hatte , wird,

nach erfolgter Verrechnung der Kosten , von ihm fest- \
gesetzt.

2. Derselbe behält auch diese Einnahme in Händen , und l
hat die fernere Gefälligkeit , die Auszahlung nach den ]
Beschlüssen der Kommission zu vollziehen.

3. Zunächst soll von diesem Geld Eintausend Gut-  s
den  als unangreifbarer Kapitalstock gegen gerichtliche j
Sicherheit angelegt , und mit den Armenfonds -Kapita - \
lien der Gemeinde Ems verrechnet Wersen.

4. Die Zinsen dieses Kapitals sollen jährlich verwendet <
werden:

tt) Ein Jahr zur Kleidung armer weiblicher Konfir - !
manden , und

b) das andere Jahr zur Zahlung des Lehrgeldes für s
einen armen Knaben , jm  eine Profession erlernen :
will.

5. Der verbleibende Rest dieser Einnahme soll dagegen z
soviel als in Ems nötig , zur laufenden Unterstützungl j
verarmter Personen verwendet werden , wodurch , ich j
jedoch die zu den beiden Kirchen von Ems gehörigen i
Gemeinden und Höfe, wenn auch dorten drückende ;
Armut ist ,nicht ausschließen will . Zunächst möchte ich
erkrankte Arme , arme Witwen mit vielen Kindern,
verarmte Familienväter , die etwa ihren Hauszins nicht ;
bezahlen können , dabei bedacht haben . — Auch kann !
Spinn material zum Arbeitsverdienst angeschafft wer » .
den.

6. Insbesondere bestimme ich:
a) für den durch Brand geschädigten Dommermuth zu

Fachbach 20 Taler , ' -
b) für die zu Niederlahnstein durch Brand Verun¬

glückten 49 Taler,
welche beiden Beträge jedoch durch den betreffenden
Kreisbeamten zu verwenden sind,

c) für die bisher dahier verweilenden Theater -Mit¬
glieder , da lie verarmt sein sollen , 89 Taler
(Prcuß .). *

7. Als Kommission , welche die weiteren Unterstützungen
zu beschließen, und für deren richtigen Vollzug zu
sorgen hat , ernenne ich:

1. den Herrn Dekan Verwalter Spies zu Dorf Ems,
2. den Herrn Pfarrer Diefenbach zu Spies,
3. den Herrn Bürgermeistcr Dresler dahier und
4. den Herrn Hausverwalter Haßlacber dahier , von

welchen Herren der älteste den Vorsitz hat , .
Zu diesen Herren habe ich das Vertrauen gefaßt , daß

sie sich rer wahrhaft Armen annehmen , und mit christ¬
licher Liebe meine Absicht unterstützen . Sollte oiese
Kommisssion noch andere Bewohner von hier zur Be¬
ratung ruziehen wollen , so bleibt ihnen dieses über¬
lassen'

8. Die Kommission loird demnächst das Resultat der Un¬
terstützung in einer Rechnung zufämmenstellcn , und
mir oder meinem Bevollmächtigten , aus Verlangen zur
Einsicht vorlegen.
Gotr gebe meiner guten Absicht seinen gedeihlichen

Ems , den 39. August 1849. Zenny Lind.
Zum letzten Male trat Zenny Lind 1879 auf dem Rhei¬

nischen Musikfest in Düsseldorf in dem Oratorium ihres
Gatten — Pianist Otto Goldschmidt — „Ruth " auf . Am
2. November 1887 ist sie ans ihrem Landhause Wynvs Point
zu Malvern Wells (England ) verstorben.

Wie er Ortsvorsteher wurde.
Bon MaxJungnickel.

Wriebe , der Stellmacher , war ehrgeizig. Er wollte im
Torfe etwas bedeuten. Er wollte eine Rolle spielen . Im
Geiste sah er sich als( Ortsvorsteher . Und wenn er sich so sah,
dann trat ein seliger 'Glänz in seine Augen. Ja Ortsvorsteher
sein ! Tann fühlte man gar nicht mehr, daß man daheim
die Stube voll von Kindern hat . Tann kommt einem das
Schreien der Säge und das Klopfen des Hammers ' wie MusiS
vor . Ja , Ortsvmsteher fein ! Tann geht man durchs Dorf
mit einer Art Heiligenschein.

Aber vorläufig saß noch immer der Lehrer ach dem Orts-
vorsteherposten . Und der Lehrer saß fest.

c Eines Tages kaufte Wriebe, auf einer Auktion in der
Kreisstadt das Strafgesetzbuch, das Bürgerliche Gesetzbuch, und
die Gedichte von Klaus Groth . Für drei ganze Mark alles zu¬
sammen.

In seinen Feierabenostunden las er, werknattmäde bis
tief in die Nächst in diesen Büchern, die schon ganz abgegriffen
waren . Das Strafgesetzbuch und das Bürgerliche Gesetzbuch
knebelten ihn und feffeltsn ihn wie die Fäuste eines Gefäng¬
nisaufsehers . Sie drohten wie Gendarmen -Fäuste . Und Klaus
Groth sang dazwischen mit sejnen crdenfchünen Liedern . Und
er faßte das ehrgeizige Stellmacherherz und stellte Lichter hin¬
ein , zuckende, warme Lichter.

Durch Wriebes Kopf stolperten und polterten die ewigen
Paragraphen . Und sie setzten sich fest und nisteten sich ein.
Und in ;einein Herzen ging der Himmel auf, den Klaus Groth
hineingesungen Hane.

Vier Wochen danach saßen die Dorsgewaltigen in der
Schenke . Wriebe war auch darunter . Ter Lehrer , in seiner
Ortsdorsteherwürde , saß als Erster am Tische nnv führte das
große Wort.

Aber mitten im Gespräche fingen auf einmal dje Para¬
graphen im Kopfe Wriebes in zu rumoren . Und sie sprachen!
mitten in das Gespräch vom Lehrer hinein und verdunkelten es
und machten es zaghaft. Der Lehrer fühlte sich auf einmal
unsicher . Tie ninjitzenden Bauern rissen die Mäuler auf
und bestaunten den Wriebe. — Und die Paragraphen schossen
jetzt nur so heraus aus seinem Kopfe. Ter OrtsschulzcnglanK
vom Lehrer wurde schwach und klein und verging langsam.
Und fetzt erhob sich Wriebe. Advokatcnhaft erhob er ' sich.
Tie Angen der Bauern hingen an ihm wie au einem Ge¬
waltigen . i 1 ' -V; £m# { MM

Und Wriebe kam auf Klans Groth zu sprechen. Und dann
sagte er, daß er, der Stellmacher , gerade dabei ist, einen»
Wegweiser zu bauen. Aber nicht so einen , tote sie alle Dörfer
haben , so einen gewöhnlichen, Für sein Heimatdorf mutz ein
ganz besonderer Wegweiser gebaut werden. Oben an. den Weg¬
weiser will er den knorrigen, bärtigen Kopf von Klaus Gi -olfi
darausljchi.chtzetl. Ei » seltsamer IWeäweiser. Nicht wie em
Feldhüter , so herrisch und grob. Nein , singend und herzlich
mit Klaus Groth da oben.

Und jetzt kam es den Bauern vor, als ob Wriebe das ganze
Torf auf seinen Stellmacherrücken nehme und es über die

. ._

Rettet die Kinderl
Wer durch dje Straßen Frankfurts geht , der liest diesen

Ruf überall an den Häusern, an den Anschlagsäulen und wo es
sonst immer fit . angejchrj.'bm . Als ich , 'm u »lä :,g't ^ um ersten
Mal las , "stutzte ich' und fragte mich : was soll das wohl be¬
deuten ? Ist das irgend ein neues Unternehmen , irgend eine
neue Büvegung in der Inger filege, die auf diK Weise,
für ihre Bestrebungen zu werben strchk? Schon wallte ,ch mich
nach dem Sinn dieser Worte erkune p ' n. als ich dachte : beant¬
worte dir doch die Frage lieber selber, ser weiß , welche Ant¬
wort du evhälst, wenn du einen anderen fragst . Und das
tat ich denn auch und sagte mir : ich weiß nicht, was die bezwe¬
cken, die jene drei Wort « überall angeschrieben habvnp-Vüerdas
weiß ich, daß es ein, Gedanke fein fottts der einen jeden in
unserem Volke bewegt, der mit leuchtenden Buchstaben einem
jeden ins Herz eingeschrieben ist : Rettet die Kinder!

Ist das nicht die brennendste Frage , die uns jetzt beschäf¬
tigen, oie wichtigste Angelegenheit , die uns im Sinn liegen
muh? Denn es ist doch immer und immer wieder so, wenicks
auch schon tausendmal gejagt und geschrieben worden ist, unsere
Jugend , unsere .Kinder — unsere Zukunft . Ja daß sie ge¬
rettet werden , das ist wichtiger als alles Andere , als alle
noch so wichtigen politischen und wirtschaftlichen Fragen,,
find daß unsere Jugend gerettet werden muß , das ist doch Wohl
auch jedem ohne Weiteres klar . Wohin wir blicken, überall
sehen wir sie in großer Gefahr . Wenn wir ckn das äußere
Leben denken: wie viele Taufend Md Millionen Kinder haben
unter den Kriegsjahren und ihrer Lebensmittelnot gelitten,
und leiden heute noch uin.ter der Kaäpohpjc unke Teuerung
des Lebensnotwendigen , Wer kennt nicht die kranke,, , ab¬
gezehrten, lcistungSunfähigen , müden und matten Kindergegat-
ien, die nichts von Lebensfreude , sondern nur von Lebens .:
leid wissen? Was wird aus ihnen , wenn sie heranwachsen
mas werdendste arbeiten und für sich und die Ihren , für ihr
Volk und Vateviand leisten kömren ? Und das ist das Ge-
Mecht , das uns aus den. Tiefen , in die wir versunken sind,
Ara, ^ arbeiten und uns wieder empvrbringen soll aus schwerem
Fall . Wer das einmal ausgedacht hat , den ergreist 's er¬
schütternd, den läßt der Gedanke nicht mebr los . Wahrlich , da
werkt's chotzl ei» jeders es jst hohe Zeit , zu helfen und zu
heile«, wo noch Hilfe und Heilung möglich ist. Sorget,
®a| °' c Hungernden endlich satt , wirklich wieder einmal satt,
6aB die Nackenden und Frierenden , gekleidet, daß die Kranken
Mflegt und gestärkt werden — Und denken wir ans innere
«eben unsrer Jugend . Wie trostlos steht es auch da aus!
Me felgt ihr alter innere Halt und Festigkeit , wie schnell
^kd sie eine Beut « der tauseudfültige » Versuchungen , di«,
w losten, wie t«tr ihr so not , daß ihr wieder Zucht .und Ord¬

nung , Gehorsam und Treue , Ehrfurcht und Wahrhaftigkeit tief
in die Seele geprägt werden ! Wie unendlich viel von diesen in¬
neren besten Werten des Lebens ist im Laufe dieser Jahre zer¬
stört worden , und weithin gleicht die Seele unserer Jugend ödem,
unfruchtbarem Brachland / aus dem ttzlne gute , geiunde Frucht
wächst, das kein liebliches Blümlein mehr hervorbringt , aus
dem nur , Dornen und Disteln wuchern, find das ist das Ge¬
schlecht, bas uns herausführen soll aus der Not dieser Tage,
aus dem Elend nuferes Daseins ! Wer sich das einmal 'ver¬
gegenwärtigt , har, den läßt's nicht mehr los , der weiß , daß
es gilt : Rettet die Kinder!

Rettet die Kinder ! Tiefer Ruf gilt auch — leider —
den ungeborenen Kindern . Frecher Senn je erhebt die im-

' sittliche Propaganda für die künstliche Kinderbeschränkung ja
fiir die rollige Unfruchtbarmachung der Mutter ihr Haupt.
Mit allen Mitteln wird da gearbeitet . In dem kleinsten Lo¬
kalzeitungen liest man jetzt ' zwei- und eindeutige Anzeigen:
Frauen — kein' Angst und wie sic alle he'Kar . Offen und
versteckt wird der Kampf gegen die ungeüorene Jugend
geführt , und schon nehmen wie ein .Bericht der Münchener Aerz-
te mitteilt , die Totgeburten infolge verbrecherischer Abtrei¬
bungen rapide •—• uin das drei- und fünffache — zu . „Tie
Leute haben die Furcht vor dem Staatsanwalt verlernt " heißt
es in dem Bericht. „Aber auch Empfindungen höheren Ranges
haben sie verlernt ". Tic so handeln , find dieselben die sich
nicht genug über den Menschenmord des Krieges entrüsten
können — Her doch um unser Täfern ging —, während sie
hier kaltblütig , ohne jedes Bedenken das junge Leben töten
und damit Glück, Sittlichkeit und Ehrfurcht vieler Familien
untergraben . — Auch heute noch ist das unsere einzige Zukunft,
daß wir ei» lebenskräftiges , wachsendes Volk find ein ster¬
bendes Volk ' st heute schneller als je zuvor erledigt . Und keine
Furcht , wir hätten nicht Brot und Arbeit genug für das kom¬
mende Geschlecht. Wenn Rrihe und Ordnung , Selbstbestimmung
und Arbeitswilligkeit wiedev überall eingerehrt sind, in un¬
serem Volk, dann findet sich auch Bvot und Arbeit genug für
die Tausenden, selbst in der schweren Notzeit der kommenden
Jahre . Wer einmal einen Blick getan hat in diesen Abgrund,
den läßt 's nicht mehr los , der weiß, daß es für jeden , der sein
Volk lieb hat , gilt : Rettet die Kinder ! Ja , es geht um alles,
was wir noch haben, was uns noch geblieben ist/

Und das ist nun das Große und Herrliche was in diei :m
'Ruf enthalten ist : es ist Lin Ruf zur Einigkeit , zur Sammlung
in unserem Volke. Ich meine, hier könnten sich alle zusrm
menfinden , die sonst in Parteien , Konfessionen, Berufsgruvven,
durch politische und wirtschaftliche Gcaensiitze getrennt sind : hier
könnte jeder Mitarbeiten und mithelsen, rnag er es aus reli¬
giösen oder sittlichen, aus völkischen oder gesundheitlichen . aus
wirtschaftlichen oder politischen Beweggründen tun . Sv zer-
ßplittert und Uneinig unser Volk ist, hier kann es sich wieder
zusnmmenfinden, hier kann es wieder Einigkeit lernen ; denn

dann müssen wir doch alle eins fein und eins wollen , wenn der
Ruf erschallt : Rettet die Kinder!

Aber wie soll das' geschehen, wie soll das große Rettnngs -.
werk begonnen werden ? Ich denke nicht daran , daß man da
— wie man jetzt meistens; mach: — eine neue „Organis >crtiow«
schafft, irgend einen neuen Verein mit einem hochtrabenden
Namen , Was eine Organisation ist, der das rechte Leben und
das innere Recht fehlt, das wissen wir aus den Kriegs - und
Rachkriegserfahrungen ja wohl zur Genüge . Nein , wenn dass
rechte Leoen da ist, findet sich die Organisation schon von selber
Vielmehr darauf kommt es an , daß jeder diesen Ruf in fiinem
Leben , in . seinem Wirkungskreis nach besten Kräften verivirt-
licht und ihn in all seinem Tun und Lassen zu seinem Lebens-
grundsatz macht. Tann wird's schon besser werden, dann findet
sich alles Andre auch allmählich dazu. Wenn wir auch
nur einmal im Kleinen anfangen , es ist schon viel wert
denn es ist mal ein Anfang. Ich 'denke da an ein kleines Erleb¬
nis , ES ist in einem Eiscnbahnabteil 4. Klaffe, das ziemlich
dicht besetzt ist. Ta steigt ein Mann - wie sich nachher
herausstellte , ein Jugendpfleger ans Frankfurt mit zwei
kleinen , elend anssehenden Kindern ein. Alles blickt auf sie
Dann rückt man zusammen, damit sie sitzen können Meine
Frau heißt mich, ihnen zivei Brötchen und zwei Aepfel aus u>r-
serem Reisedorrat geben. Ti » Frau gegenüber schenkt ihnen von
ihrem schönen Schinkenbrot, eine andere schickt ihr gesundes
kräftiges Bübchen hin und läßt ihnen dessen Püppchen 'fchrnkstr'
(T >eni jK ^itten üvirds ni.cht leicht, s'ich dnlion z-u t're'nrre'n
«o ist jeder bemüht, ihnen, 'et.vas Liebes zu- erweihen ' . llnv
wahrend sie zuerst still und teilnhmlos dajahen, tauen sie nun
auf und werden mitteilsam und ein Lächeln huscht über ihre
blaffen Zuge . Ein Strahl der Lieb« harte sie berührt und mit
fernem Sonnenschein ihr Herz erwärmt und belebt. Ter Pfle¬
ger der Kinder hatte unterdessen mit einem Mitreisenden .Kolle¬
gen ein Gespräch angeknüpft, indem dieser ihm neue Wege
zeigte , wo und wie er Htziudera!ui dem: Lauöe unrerorcknigen:
könne. Keiner hatte cs ausgesprochen, aber alle hatten im
Innern den Ruf gchört und waren ihm gefolgt :: R*ebUÄ dis
Kinder.

So kann und soll man im Kleinen, Alltäglichen beginnen,
stets bereit zur Hilfe, stets willllg zur Einigkeit mir allen,
Volkgenossen in dieser wichtigsten, brennendsten Frage . O daß
der Ruf lcut erschallte, daß er hiuansginge mir 'Gewalt ins
ganze Volk, unfern Ktndeyir und damit ünserm deufichen Volte
selbst ein Segen , der Anfang des Aufftiegs ans den Riederuirgen
zur Höhe. Ich sehe in dev Ferne e>n Lickitlein leuchten , noch
ist's schwach und klein, aber sein Schcm wird immer heiter irnd
sein Leuchten immer strahlender, bis es überall hell und lichc
ist . TaS ist der Ruf : Re .'kö!: die Khnbev!- >Hür« ihn, du,
deutsches Volk, hier liegt dein .Heil und deine Zukunft.

Fresenius.
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Amtlicher Teil»
Verordnung

über Aufhebung kriegswirtschaftlicher Vorschriften auf dem
Gebiete der öffentlichen Fleischversorgung. Vom 19. Sep¬

tember 1920.
Auf Grund des 8 1 des Gesetzes über die bereinfuchte

Form der Gesetzgebung für die Zwecke der Uebergangstmrt-
schaft vom 3. August 1920 (Reichs-Gesetzbl. S 1493) Ward
von der Reichsregiernng mrt Zustimmung des Rr ch--rats
und des vom Reichstag gewählten Ausschusses folgendes
verordnet : ,Artrkel 1.

Auf dem Gebiete der öffentlichen Fletschversorgung
treten folgende kriegswirtschaftliche Vorschriften auyer

*̂ 1B̂ekanntmachung , betreffend das Schlachten von
Schweinen und Kalbern , vom 19. Dezember 1914
(Reichs-Gesetzbl. S . 536) ; , ~ , T

2. Bekanntmachung , betreffend vonchergehende Erleich¬
terung der Untersuchung von Schlachtvieh, vom 21.
Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 34);

8. Bekanntmachung, betreffend vorliLergehende Abande
rung der Ansführungsvoftchrrften des Bundesrats zum
Viehseuchcngesetz, dom 4. Februar 1915 (Reichs-Ge-

4. Äkanwmachung über den Verkauf von Fletsch- und
Fettwaren durch die Gemeinden vom 24. Junr 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 352); „ ,

5. Bekanntmachung zur Mnschmnkung des FMsch- m>.
Fettverbrauchs vom 28. Oktober 1915 (Reichs Ge

y. Bekanntmachung zur Vereinfachung der Beköstigung
vom 31. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 433) ,

7. Bekanntmachung über Fleischversorgung vom 27. Marz
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 199) in der Fassung der Be¬
kanntmachung Vom 17. August 1916 (Reichs-Gesetzbl.
S 935i und des Artikel 1 der Verordnung über ^ lchch-
versorgung vom 28. Oktober 1919 (Reichs -Gesetzbl. S.
1829) mit Ausnahme der §§, 1 brs 5. itn* De» § 1J>

8. Bekanntmachung über die Verwertung von ^ körpern
und Schlachtabfällen vom 29 Juni 1916 (Rerchs-Ge-
setzbl. S . 631) in der Fassung der Bekanntmachungen
vom 17. August 1917 (Reichs -Gesetzbl. s . 7̂15) undvom 8 April 1920 (Reichs-Gesetzbl. s . 49o) .

0. § 2 der Bekanntmachung über die Ausgestaltung der
Fleischkarte und die Festsetzung der Verbrauchshöchft
menge an Fleisch- und Fletschwaren vom 21. August
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 945) in der Faftung^
Artikel 2 der Verordnung vom 7. August 1920 (Reichs

10. Verordnung über ' die Preise für Fleisch undFleisch-
waren ausländischer Herkunft vom 18 . o lI *1 19

Großhandel mit Wild vom 6. Januar 19-0 (Reichs-

~ra  Verordnung über Pferdefleisch und Ersatzwurst vom
' 22. Mai 1919 (Reichs-Gesetzbl. S . 467) în der Fas .ung

vom 4. Juni 1920 (Reichs-Gesetzbl. ©. 1124),

13. Verordnung über die Schlachtvieh- und Fleischprche
für Schweine und Rinder vom 5. April 1917 ((Reichs
Keietzbl. S . 319); Verordnung über die Preise für
Schlachtvieh vom 7. August 1920 (Retchs-Gesetzbl. S.
1547);

14. Verordnung über die Regelung des JleischverbranchLinte ^ litvipinen bom 31. ^ eẑ mber
Utig

_etzbl . S . 1549).
Artikel 2. '

Im 8 1 der Verordnung über die Beschränkung der
Herstellung von Fleischkonserven und Wurstwaren vom 31
§nn »tt»r 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 75) werden , tM Abs. 1
hinter „sind" die Worte eingesügt „sowie d,c gewerbs¬
mäßige Herstellung von Dauerwurst.

Artikel 3.
Diese Verordnung tritt mit dem 1. Oktober 1920 i«

Berlin , den 19. September 1920.
Die Reichsregiernng.

Groener.

Verordnung
über Mastnahmen zur Sicherung der Fleischversorgung in
L lLAWt ' wuh Aufhebung der Zwangswirtschaft . .

Vom 19. September 1920.
Auf Grund des 8 1 des Gesetzes über die vereinfachte

<~nrtri  s„ r Ge êstaebung für die Zwecke der ilebergangswirt-

tion der Reichsregierung mit Zustimmung des R . lchsrvts
und des vom Reichstag gewählten Aus,chus,es fo.gendc»
verordnet:

8 1-
Als Vieh im Sinne dieser Verordnung gelten Rind Weh

einschließlich Kälber , ferner Schweme und - chafe. als Fle .stl
gilt das Fleisch dieser Tiere . ^

I Genehmigunzspflicht für den Vieh

Handel. § y.

1 'wer ^gewerbsmäßig Vieh zum Weiterverkauf ankauft?
2 wer gewerbsmäßig für andere Vieh verkauft oder, den

Abschluß solcher Verkäufe vermittelt (Vtehkommlftw-

De? Erlaubnis bedürfen ferner Schlächter (Fleischer,
MeNaeri und Fleischwarenfabrikanten , soweit fte fü - ihren
Gewerbebetrieb Vieh unmittelbar beim Viehhalter ankaufen.

8 3.
Die Erlaubnis wird auf Antrag erteilt.
Sie kann versagt werden, wenn Bedenken volkswirt¬

schaftlicher Art oder persönliche Gründe , dre die Unzuver¬
lässigkeit in der Geschäftsführung annehmen .a „en, der
Erteilung entgegenstehen. 8 .

Die Erlaubnis gilt , vorbehaltlich des Ab; 3, für den
Rerirk der Behörd-' , die die Erlaubnis ertetlt ; außerhalb
Wests Bezirkes gftt sie nur für V' ehmärkte und für den An-
kauf vom Viehhändler . Oertlich zuständig lst die Behörde
des Bezirkes, in dem der Antragsteller seine gewerbliche
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Personen , oenen von ver nach Abs. 1 rnftänölfteu Be¬
hörde die Erlaubnis erteilt ist. kann die Erlaubnis auch
für andere Bezirke von oen für diese Bezrrke zuständigen
Behörden erteilt werden. _ . . . . .  ,

Die Erlaubnis kann zeitlich, örtlich und >ach ach be¬
grenzt werden. 8 5.

t v̂Vvcvwvttw. %a-
tämafelt ß^ eutftd >ex ^ ^ telaexun ^ xx au ^ ® twKt oxiwc-
weitiger gesetzlicher Bestimmungen wird tziervarch nrcht
berührt.

Die Erlaubnis kann von der Behörde, die zur Erteilung
zuständig ist, zurückgenommen werden, wenn Tatmch-n vor¬
liegen, die die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden in
bezug auf den Gewerbebetrieb dartun.

§ 6
Die Landeszentralbehörden bestimmen die zur Entschei¬

dung über die Erteilung der Erlaubnis zuständigen Behör¬
den und erlassen die näheren Bestimmungen über das Ver¬
fahren . Bor der Entscheidung sollen Sachverständige oder
Berufsvertretungen gehört werden.

Gegen die Versagung und Zurücknahme der Erlaubnis
ist binnen zwei Wochen nach Eröffnung des Beschlusses Be¬
schwerde zulässig. Die Vorschriften im 8 21 « atz 2 d. r
Reitbsgewerbeordnung ftnden entsprechende Zuwendung.

8 7. . . ..
Legitimationskarten und Wandergewerbescherne für

einen Gewerbebetrieb des 8 2 dürfen nur ausg -steftt we.-
den wenn die Erlaubnis nach 8 3 erteilt ist,jle ftnd zuruck
zunehmen, wenn die Erlaubnis nachfß 5 zürUckgenommen ist.

II . Ansübung des Viehhandels.

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimm¬
ten Behörden setzen die Zahl , Zeit und Dauer der Virh-
märkte fest.

Die Viehmärkte werden nach näherer Anordnung der
Landeszentralbehörden überwacht. Die hierdurch entstehen-
den Kosten fallen den Unternehmern des Marktes zur Last.
Der 8 68 der Reichsgewerbeordnung findet Anwendung.

» 1*
Der Handel mit Vieh außerhalb des Marktplatze» am

Marktort ist am Markttag und an dem vorausgehenden und
nachfolgenden Tage verboten.

8 13. '
Biehkommissionäre (8 .2 Abs 1 Nr . dürfe» auf

Viehmärkten Geschäfte für eigene Rechnung nicht abschl.e'gen.

§ 8 .
Wer oewerbsmäßig Vieh ' zum Weiterverkauf ankauft

<8 2 Abs 1 Nr . 1), hat über jeden Kf«uf etznen « chern
nach vorgeschriebenem Muster (Schlußschein) rn drttmcher
Ausfertiaung auszufüllen und zu unterzeichnen. Der schloß
schein muß Namen und Wohnort des Veräußerers und Er¬
werbers den Tag des Geschäftsabschlus,es ,owie Angaben
über Anzahl , Art , Gewicht und Preis des Vrehes enthaften.
Geschäftsabschlüsseohve^ chlußschein sowie Vereinbaruugemdie der Schlußschein nicht enthalt , ftnd ungult g Ze elne
Ausfertiaung ist spätestens unverzuglrch nach iiebernaa .n^
des Viehes dem Veräußerer auszuhändigen und der von der
^andeszentralbchörde bestimmten Behörde einzusend-n.^ te
dritte Ausfertigung bat der Erwerber mindestens ein ^ hr
lang aufznbewähren und -auf Verlangen der von der Landes¬
zentralbehörde bestimmten Behörde und der .Pülige.bchoroe
vorzulegen. Die Schlußscheine sind stempelsrei. ^ ^

Dik Vorschriften im Abs. 1 gelten auch für « chsachter

dem Viehkommst-
fionär ob. , ' ...

Di - Vorschriften über den Schlußschein gellen .nicht für
Käufer von Ferkeln bis zu fünfundzwanzig Kî gramm
Lebendaewicht, von Kälbern im Alter unter drei Monaten
und von Schafen, , soweit nicht die Landeszentralbehörve
etwas anderes bestimmt. ^ ^

Die Preisbestimmung für Vieh darf nur nach Lebend¬
gewicht erfolgen. , . .. .

Die Landeszentralbehörden können Ausna men für
Zucht- und Nutzvieh zulassen; sie könnenauch m . -- ^acht-
Vieh die Preisbestimmung ^ nach SchMge ^ cht zMasten,tnieru die Feststellung des Schlachtgewicht.- uns tatsächlichen
Unterlagen und nicht lediglich auf Schatzungen beruht.

8 10.
Personen denen die Erlaubnis nach 8 2 Abs- i erteilt

ist sind verpflichtet, über die von ihnen abgeschlchftnen um

Angaben ersichtlich sein.
III . Vieh markte.

8 » .

IV. Kleinhandel mit Fleisch.
8 14.

Wer gewerbmäßig Frischfleisch im Kleinhandel verkauft,
bedarf der Erlaubnis der von den Landeszentralbehörden
bestimmten Behörden, sofern er nicht die Befugnis zur Füh¬
rung des Meistertitels besitzt.

Die 8s 3, 5, 6 finden entsprechende Anwendung.
8 15.

Die Kleinhandelspreise für Fleisch sind behördlich zu
überwachen.

8 lo.
Wer Frischfleisch im Kleinhandel seilhält ist verpflich¬

tet ein Verzeichnis in seinem Verkaufsraum oder an ftknem
BkiriebMand a 'izubringen , « . fm  d"verschiedenen Fleischarten und -sorten er,lchtlich ftnd- Dte
angekündigten Preise dürfen nicht überschritten werden.

V.  Schlußbestimmungen.
8 17.

Mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder m,t Geld- ,a» rm  f'-1
zuwiderhandelt , oder den ihm nach 8 8, 8 16 « atz 1 ob
liegenden Verpflichtungen nicht nachkommt.

" Soweit nach H8 2, 14 eine Erlaubnis erforderlich ist.
finden Die Vorschriften der 88 4 a, 4 b, v der Verordnung
über die Fernhaltung unzuderläftiger Per,onen vom Handel
vom 23. September 1915 tn der Fassung des Art -kel. 3
Nr 2 der Verordnung über Sondergerrchte gegen
Handel und Preistreiberei (Wuchcrgerichte) vom 27. No-
vember 1919 (Reichs-Gesetzbl. S - 1909) Anwendung.

8 18.
Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft

kann Bestimmungen zur AusjAbrrrng dieser Berorduuna er¬
lassen und Ausnahmen zula,,en . soweit er keine BestwrNI»»eipn erlägt erlassen die Landeszentralbehmoen die er¬
forderlichen Ausfüh rungsbestimmungcn ; sie können ber Zu-
Widerhandlungen gegen ihre Bestimmungen Ge,angn s bl»
zu drei Monaten oder Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
androhen.

8 19.
Diese Verordnung tritt mit dem 1. Oktober 1920 in

Kraft . ^
Personen , die nach den bisher geltenden Vor,chnften

. .. Uil-scbäften der im 8 2 bezeichnsten Art pdcr zum ge-
werbsnchßigen Verkaufe von Frischfleisch (8 14) Sugela,,en
waren , dürfen ihren Gewerbebetrieb auch ohne die nach
88 2, 14 erforderliche Erlaubnis bis zum 1. Januar 1921
weiter ausüben.

Berlin , den 19. September 1020.

Dia Abbaltuna von Viehmärkten und marktähnlichen
Mi, G. °>,mili°m>d» -°»

Die Reichöregierung.
Groener.

Fortsetzung folgt.
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